
■ „Die Ladung ist so schwer, die be-
wegt sich nicht!“

■ „Stirnwände und Bordwände sind
so stabil, dass nichts herunterfallen
kann!“

■ „Jeder Gurt meiner Curtainsider-
Plane hält zwei Tonnen!“

■ „Ich fahre vorausschauend und
deshalb brauche ich die Ladung
nicht zu sichern!“

■ „Ich fahre schon seit 20 Jahren so
und mir ist noch nie etwas passiert!“

■ „Der Zurrgurt sichert fünf Tonnen,
steht doch auf dem Etikett!“

Anstatt solche Argumente zu nut-
zen sollte man sich besser darüber klar
sein, dass die Naturgesetze gnaden-
los sind und dass sie immer dann zu-
schlagen, wenn man es am wenigsten
erwartet.

Der § 22 StVO ist die 
gesetzliche Vorgabe

Zum 01. Januar 2006 wurde der 
§ 22 Absatz 1 StVO geändert und lau-
tet jetzt wie folgt:
Die Ladung einschließlich Geräte zur
Ladungssicherung sowie Ladeeinrich-
tungen sind so zu verstauen und zu si-

chern, dass sie selbst bei Vollbrem-
sung oder plötzlicher Ausweichbewe-
gung nicht verrutschen, umfallen, hin-
und herrollen, herabfallen oder ver-
meidbaren Lärm erzeugen können. Da-
bei sind die anerkannten Regeln der
Technik zu beachten.

Der Ansatz des Gesetzgebers ist in
der Bundestagsdrucksache niederge-
schrieben und beschreibt das Ziel der
Änderung wie folgt:
Mit der Änderung werden die Anfor-
derungen des § 22 Abs.1 StVO an das
verkehrssichere Verstauen der Ladung
weiter präzisiert. Darüber hinaus wird
nunmehr auch ausdrücklich in der Ver-
ordnung selbst auf die anerkannten
Regeln der Ladungssicherungstechnik
verwiesen; dies sind vor allem DIN- und
EN-Normen sowie VDI-Richtlinien, ge-
genwärtig zum Beispiel die VDI-Richt-

linie 2700 „Ladungssicherung auf Stra-
ßenfahrzeugen.“

Das Ziel der 
Ladungssicherung

Sinn des Transportes ist es doch,
dass die Ladung unbeschädigt den
Empfänger erreichen soll. Dabei gilt

immer als Grundbedingung, dass die
Lastverteilung stimmt und dass das
Fahrzeug nicht überladen sein darf.
Aber auch wenn Ladegüter beschädigt
werden, muss das Fahrzeug dadurch
nicht gleichzeitig verkehrsunsicher
werden. 

Keinesfalls jedoch darf die Ladung
die Ladefläche ganz oder teilweise ver-
lassen. Ebenfalls nicht tolerierbar ist
zum Beispiel eine gravierende Verän-
derung der Lastverteilung durch ver-
rutschte Ladung, denn dadurch wird
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs
negativ beeinflusst.

Ladelücken allerdings stellen oft ein
ernsthaftes Problem dar, denn sie ge-
ben der Ladung den Platz zum Bewe-
gen. Besonders in Fahrtrichtung sind
Ladelücken zu vermeiden und sollten
auch bei palettierter Ware nur im Rah-
men von ladetechnisch bedingten Un-
genauigkeiten zugelassen werden,
aber auch seitliche Ladelücken führen
oft zu großen Sicherheitsproblemen.

Ein Beispiel zum 
Nachdenken

Auf einem Sattelanhänger mit einem
nicht geprüften Curtainsideraufbau
(Tautliner) befindet sich ein ungesi-

chertes Ladegut. Dieses Ladegut kann
sich während der Fahrt völlig frei be-
wegen, es kann allerdings den Aufbau
nicht beschädigen, die Lastverteilung
nicht beeinflussen und auch selber kei-
nen Schaden nehmen, denn es han-
delt sich um einen Fußball.

Gemäß der Fahrzeugaufbaunorm
DIN EN 12642 ist das Fahrzeug zur La-
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Ladungssicherung – 
was wirklich wichtig ist
Es ist kaum zu glauben, doch es halten sich im Hinblick auf die Ladungs-
sicherung immer noch viele Irrtümer. Oftmals werden sie allerdings auch
nur als Ausreden benutzt, um sich selber in – trügerischer – Sicherheit zu
wiegen.

Die rutschenden Spanplatten entwickelten eine so große Kraft, dass dadurch der ge-
samte Sattelzug auf dem Dach landete. Foto: Lewandowski

Durch diesen Unfall musste die Auto-
bahnauffahrt in beiden Richtungen ge-
sperrt werden.
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dungssicherung ungeeignet. Gemäß
der VDI-Richtlinie 2700 darf sich die
Ladung nicht bewegen. Hier liegt zwar
ein normativer Verstoß vor aber keine
Gefährdung der Verkehrssicherheit.
Handelt es sich jedoch um eine Holz-
kugel oder gar eine Metallkugel glei-
cher Größe, sieht die Sache anders
aus. 

Als realistische Betrachtung kann
man es durchaus auch so formulieren:
„Es geht um die Verkehrssicherheit,
nicht um die Norm!“

Damit soll nicht gesagt werden,
dass Ladungen ungesichert transpor-
tiert werden dürfen. Es soll nur ver-
deutlicht werden, dass nicht von jeder
ungesicherten Ladung automatisch ei-
ne Verkehrsgefährdung ausgeht.

Viel hilft viel?
Beim Niederzurren wird die Reibung

zwischen der Ladung und der Lade-
fläche erhöht. Dies geschieht dadurch,
dass die Zurrmittel Druck auf die La-
dung ausüben und diese auf die La-
defläche pressen. Durch dieses An-
pressen wird die „Mikroverzahnung“
zwischen der Ladung und der Lade-
fläche vertieft, was wiederum die Rei-
bung erhöht. Die Zurrmittel sichern
nicht die Ladung, sie erhöhen die Rei-
bungskraft – und die Reibungskraft si-
chert die Ladung. Wenn man es gut
machen will, nimmt man halt ein paar
Gurte mehr, aber ist das die Lösung?

Grundvoraussetzung für das Nie-
derzurren ist eine lückenlose Beladung

und ein formstabiles und druckfestes
Ladegut. Die Kraft, mit der die Zurr-
mittel oben auf die Ladung drücken,
muss unten ankommen und dort die
Reibung zwischen der Palette und der
Ladefläche erhöhen.

Die Frage, ob Niederzurren mit Zurr-
gurten bei Sackware, Bigbags, Ge-
tränken in Einweg- oder Mehrwegver-
packungen, Kartonagen, Feinstblech-
verpackungen usw. überhaupt wirk-
sam ist, darf in sehr vielen Fällen durch-
aus mit nein beantwortet werden. Was
bleibt ist die Verwendung von Zurrnet-
zen oder Zurrplanen, die den Druck
gleichmäßiger verteilen. Aber es geht
auch ohne Druck.

Halten ist besser 
als Pressen

Beim Direktzurren wird die Ladung
durch die Zurrmittel nicht auf die La-
defläche gepresst, sondern erst dann
in Position gehalten, wenn sie sich auf-
grund der fahrdynamischen Kräfte in
Bewegung setzen will. Beim Schräg-
und Diagonalzurren werden die Zurr-
mittel im geraden Zug eingesetzt und
dazu in Zurrpunkten an der Ladung und
in Zurrpunkten auf der Ladefläche ein-
gehängt. Beim Schlingenzurren sind
keine Zurrpunkte am Ladegut erfor-
derlich. Bei allen Arten des Direktzur-
rens dürfen die Zurrmittel nur leicht
vorgespannt werden.

Reibung hilft sichern

Die Reibungskraft ist die natürliche
Ladungssicherung, denn sie ist von
dem Moment an da, in dem die Ladung
auf der Ladefläche steht. Diese Rei-
bung zwischen den Materialien er-
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Auch in diesem Fall sorgen die Ladelücken für ein hohes 
 Risiko. Das Niederzurren ist somit unwirksam.

Wegen dieser Ladelücken kann die Ladung bei einer Vollbrem-
sung nach vorn rutschen und die Stirnwand beschädigen.

Negative Beispiele: So wird die Ladung beschädigt und nicht gesichert.
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schwert der Ladung das Rutschen und
hält sie zu einem gewissen Teil an ih-
rem Platz. Wie viel Prozent der La-
dungssicherung durch die Reibung
geleistet werden kann hängt unter an-
derem von den Materialien, also zum
Beispiel der Ladefläche und der La-
dung ab.

Was aber ist die Reibung? Kein Ma-
terial ist absolut glatt und jede Ober-
fläche hat Vertiefungen und Erhöhun-
gen, die man aber oft nicht sofort er-
kennen kann. Bei der Beladung wird
die Ladung durch ihr Gewicht auf die
Ladefläche gedrückt, dabei greifen
diese beiden Oberflächen ineinander
und es entsteht eine „Mikroverzah-
nung“. Diese hält als Reibungskraft die
Ladung auf der Ladefläche fest, je-
denfalls so lange bis zum Beispiel in
einer Kurve die Fliehkraft stärker ist
und die Ladung ins Rutschen gerät.
Jetzt ist klar, je größer die Reibung,
desto weniger muss die Ladung zu-
sätzlich gegen Verrutschen gesichert
werden.

Die Reibbeiwerte (Abkürzung µD)
vieler Materialpaarungen sind unbe-
kannt, damit ist die täsächlich vorhan-
dene Reibung der größte Unsicher-
heitsfaktor in der Berechnung der La-
dungssicherung. In der Praxis der täg-
lichen Ladesituationen kann man sich
allerdings mit drei Werten behelfen;
diese Werte bieten jedoch nur einen
groben Anhalt und sie können nur auf
besenreinen Ladeflächen und bei fett-
freien Oberflächen angewendet wer-
den.

Rutschhemmendes 
Material ist die Basis einer
guten Ladungssicherung

Die Bezeichnung „Rutschhemmen-
des Material“ klingt ungewohnt, an-
ders ist das bei dem Begriff „Anti-
rutschmatten“; da weiß jeder was er
hat: schwarze Gummimatten. Die Be-
zeichnung „Antirutschmatte“ ist je-
doch mit Vorsicht zu genießen unter-
stellt sie doch, dass bei ihrer Verwen-
dung die Ladung nicht mehr rutschen
kann. So ist es allerdings nicht, auch
hochwertige Matten können das Rut-
schen nicht in jedem Fall verhindern,
aber mit einem Gleit-Reibbeiwert von
etwa µD = 0,6 deutlich erschweren.

Es gibt mehr als nur die
schwarzen Matten

Alle nachfolgend aufgeführten Ma-
terialien haben eines gemeinsam: Sie
erleichtern die Ladungssicherung, weil
sie die Reibung zwischen der Ladung
und der Ladefläche aber auch zwi-
schen den Ladegütern erhöhen. Sie
haben einen Gleit-Reibbeiwert von
mindestens µD = 0,4, wobei die übli-
cherweise anzuwendenden Gleit-
Reibbeiwerte bei µD = 0,6 und teilwei-
se sogar darüber liegen.

- Antirutschmatte aus Gummigranulat
- Antirutschmatte aus Vollgummi
- Rutschhemmendes Fasermaterial
- Rutschhemmende Vollpappe

- Schaumstoff beschichtete Gewebe-
matte

- Antirutschplatte aus Hartkunststoff

Eines muss noch unbedingt und
ganz eindeutig angemerkt werden: Ei-
ne frei stehende Ladung darf niemals
ausschließlich durch die Verwendung
rutschhemmender Materialien gesi-
chert werden! Durch die fahrdynami-
schen Kräfte, zum Beispiel durch Fahr-
bahnunebenheiten, kann die wirksame
Reibungskraft erheblich reduziert wer-
den. Deshalb sind immer zusätzliche
Sicherungsmaßnahmen wie zum Bei-
spiel Blockieren oder Niederzurren er-
forderlich.

Rechnen ist besser
als Schätzen

Die Vorgaben der Normen und
Richtlinien sind klar. In Fahrtrichtung
ist die Ladung mit 80% ihres Gewich-
tes, zu den Seiten und nach hinten mit
50% ihres Gewichtes zu sichern. Die
Reibung kann als natürliche Sicherung
einen Teil davon übernehmen.

Ein Gleit-Reibbeiwert von µD = 0,1
entspricht 10% Ladungssicherung
durch Reibung, während bei einem
Gleit-Reibbeiwert von µD = 0,5 schon
50% des Ladungsgewichtes durch
Reibung gesichert sind.

Die restliche noch erforderliche Si-
cherungskraft, bis die geforderten
Werte erreicht sind, hat als Maßnahme
zur Ladungssicherung gesondert zu
erfolgen.
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Mit einer kombinierten Ladungssicherung – wie auf diesem 
Foto – hätte der Unfall vermieden werden können.

Formschluss nach vorn durch Kopfschlingen

■ Metall auf Holz µD etwa 0,2 entspricht 20% Ladungssicherung durch Reibung
■ Holz auf Holz µD etwa 0,3 entspricht 30% Ladungssicherung durch Reibung
■ Antirutschmatte µD etwa 0,6 entspricht 60% Ladungssicherung durch Reibung
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